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E i n l a d u n g 
 
Hiermit lade ich Sie zu der am  
 
 

Dienstag, 27. Juni 2017, 17:00 Uhr, 
 
 

im Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Xanten, Karthaus 2, 46509 Xanten, stattfindenden 
Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planung und Umwelt ein. 
 
Tagesordnung: 
 
 
A. Öffentlicher Teil Drucksache Nr. 
 
1 Eröffnung der Sitzung durch den Ausschussvorsitzenden  
   
2 Genehmigung der Niederschrift vom 16.05.2017  
   
3 Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner gemäß § 28 Abs. 8 

i.V.m. § 19 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Xanten 
 

   
4 Berichterstattung gem. § 1 Abs. 5 der Geschäftsordnung über gefasste 

Beschlüsse; Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planung 
und Umwelt am 16.05.2017 

St 14/1018 

   
5 Aufhebung der Bebauungspläne Nr. 85 W / Nr. 85 W 1. Änderung/ Nr. 

85 W 2. Änderung und Ergänzung "Am Nibelungenbad" 
hier: Aufstellungsbeschluss, Vorstellung der Planung und Beschluss 
über die Öffentlichkeitsbeteiligung 

St 14/1021 

   
6 Baumaßnahme "KURlaub in den Wallanlagen - Park der Begegnung" 

hier: Sachstand der Arbeiten 
St 14/1007 

   
7 Baumaßnahme "KURlaub in den Wallanlagen - Park der Begegnung" 

hier: Pflanzung von Ersatzbäumen 
St 14/1008 

   
8 Grundhafte Sanierung der Kolpingstraße und des Heesweges St 14/1017 
   
9 Eintragung in die Denkmalliste der Stadt Xanten gemäß § 3 DSchG 

NRW 
- vorsorglich - 

 

   
10 Erteilung der Erlaubnis zur Entfernung von Bäumen gemäß § 6 der 

Baumschutzsatzung der Stadt Xanten 
- vorsorglich - 

 

   
11 Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Xanten, 

soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind: 
 

   
11.1 Antrag der FBI-Fraktion vom 04.06.2017, eingegangen am 06.06.2017, 

zur Regelung der Stellplatzpflicht 
St 14/1010 
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12 Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung, soweit sie in öffentlicher 
Sitzung zu behandeln sind. 

 

   
13 Fragen von Ausschussmitgliedern gemäß § 18 der Geschäftsordnung, 

soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

   
14 Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 18 der Geschäftsordnung, 

soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

   
 
 
B. Nichtöffentlicher Teil Drucksache Nr. 
 
1 Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung, soweit sie in 

nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

  
2 Fragen von Ausschussmitgliedern gemäß § 18 der Geschäftsordnung, 

soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

  
3 Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 18 der Geschäftsordnung, 

soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

  
Xanten, 09.06.2017 
 
gez. 
Bours 
Ausschussvorsitzender 

 
 
 
 

E i n l a d u n g 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
hiermit lade ich Sie zu der am  
 

 
Mittwoch, 28. Juni 2017, 17:00 Uhr, 

 
 
 
im Rathaus Xanten, Ratssaal, Altbau, 1. Obergeschoss,  stattfindenden Sitzung des 
Inklusionsbeirates ein. 
 
Tagesordnung: 
 
 
1 Begrüßung  

 
2 Genehmigung der Niederschrift 
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3 Antrag des CDU Ortsverbandes Birten vom 03.03.2017 zur Herstellung der Barrierefreiheit 

am Fußgängerweg der Straße  „Zur Wassermühle“ 
Drucksache Nr. St 14/974 

  
4             Beratung der Prioritätenliste für den nächsten Haushalt der Stadt Xanten 
  
5                      Antrag an die VHS zur Erstellung von Angeboten für Menschen mit und ohne Behinderung 
  
6 Sachstand für das Projekt Rhein-Waal mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband 

 
7 Antrag an die TIX, reservierte Plätze für Menschen mit Behinderung vorzuhalten 

 
8 Verschiedenes 
 
Xanten, 13.06.2017 
 
gez: 
Diamant 
Vorsitzender 
 
 
 

E i n l a d u n g 
 
 
Hiermit lade ich Sie zu der am  
 
 

Donnerstag, 29. Juni 2017, 17:00 Uhr, 
 
 

im Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Xanten, Karthaus 2, 46509 Xanten, stattfindenden 
nichtöffentlichen Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses ein. 
 
Tagesordnung: 
 Drucksache Nr. 
 
1 Eröffnung der Sitzung durch den Ausschussvorsitzenden  
  
2 Genehmigung der Niederschrift vom 04.10.2016  
  
3 Bericht über die Beschlussausführung gemäß § 1 Absatz 5 der 

Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse 
St 14/1027 

  
4 Prüfung des Jahresabschlusses 2015 St 14/1026 
  
5 Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung, soweit sie in 

nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

  
6 Fragen von Ausschussmitgliedern gemäß § 18 der 

Geschäftsordnung, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu 
behandeln sind. 
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7 Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 18 der Geschäftsordnung, 
soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 

 

  
Xanten, 09.06.2017 
 
gez. 
Finke 
Ausschussvorsitzender 
 
 
 
 

E i n l a d u n g 
 
Hiermit lade ich Sie zu der am  
 
 

Donnerstag, 29. Juni 2017, 17:30 Uhr, 
 
 

im Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Xanten, Karthaus 2, 46509 Xanten, stattfindenden 
Sitzung des Hauptausschusses ein. 
 
Tagesordnung: 
 
 
A. Öffentlicher Teil Drucksache Nr. 
 
1 Eröffnung der Sitzung durch den Bürgermeister  
   
2 Genehmigung der Niederschrift vom 18.05.2017  
   
3 Berichterstattung gemäß § 1 Absatz 5 der Geschäftsordnung über 

gefasste Beschlüsse 
St 14/1024 

   
4 Ordnung zur 1. Änderung der Vergabeordnung der Stadt Xanten St 14/1022 
   
5 Änderung des Gesellschaftsvertrages der Freizeitzentrum Xanten GmbH St 14/882 
   
6 Weiteres Vorgehen im Rahmen der Breitbandausbau-Aktivitäten der 

Stadt Xanten - Inanspruchnahme von Beratungsleistungen und 
Vorbereitung eines möglichen Förderantrages im Rahmen des 5. 
Aufrufes zur Antragseinreichung für die Förderung von 
Infrastrukturprojekten 

St 14/1005 

   
7 Stellungnahme zum Nahverkehrsplan Kreis Wesel (Anpassungen im 

Stadtbusverkehr) 
-Die Drucksache Nr. St 14/1023 wird bis zur Sitzung nachgereicht- 

 

   
8 Kommunalinvestitionsfördergesetz: weitere Maßnahmen in Xanten St 14/1006 
   
9 Neubesetzung von Ausschüssen St 14/983 
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10 Resolution zum Deichkronenweg Obermörmter 
-Die Drucksache Nr. St 14/1030 wird bis zur Sitzung nachgereicht- 

 

   
11 Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Xanten, 

soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind: 
 

   
11.1 Antrag der CDU-Fraktion vom 20.02.2017, eingegangen am 20.02.2017, 

zur Ehrung der Altersjubilare 
St 14/1014 

   
11.2 Antrag der CDU-Fraktion vom 02.06.2017 zur ergänzenden 

Personaldarstellung für die Mitglieder des Stadtrates 
St 14/1016 

   
11.3 Antrag der FBI-Fraktion vom 04.06.2017, eingegangen am 05.06.2017, 

zur Protokollierung von Fragen und Antworten in den Gremien der Stadt 
Xanten 

St 14/1011 

   
11.4 Antrag der FBI-Fraktion vom 04.06.2017, eingegangen am 05.06.2017, 

zur Erstellung einer Liste offener Ratsbeschlüsse 
St 14/1013 

   
11.5 Antrag der FBI-Fraktion vom 04.06.2017, hier eingegangen am 

05.06.2017 zur Einrichtung eines Grundstücksausschusses 
St 14/1029 

   
11.6 Antrag der FBI-Fraktion vom 06.06.2017 zur Einführung einer  

MängelApp 
St 14/1020 

   
12 Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung, soweit sie in öffentlicher 

Sitzung zu behandeln sind. 
 

   
13 Fragen von Ausschussmitgliedern gemäß § 18 der Geschäftsordnung, 

soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

   
14 Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 18 der Geschäftsordnung, 

soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

   
 
 
B. Nichtöffentlicher Teil Drucksache Nr. 
 
1 Genehmigung der Niederschrift vom 18.05.2017  
  
2 Berichterstattung gemäß § 1 Abs. 5 der Geschäftsordnung über  

gefasste Beschlüsse 
St 14/1025 

  
3 Abschluss eines Vertrages über die Übernahme der Funktion einer  

zentralen Vergabe- und Submissionsstelle 
St 14/1004 

  
4 Angelegenheiten der Netzwerke Xanten GmbH St 14/979 
  
5 Waldausgleich im Rahmen der Realisierung des zweiten Bauabschnitts 

der Boxteler Bahn: Aufforstung und Eigentumsverhältnisse der zu 
erwerbenden Ausgleichsfläche  

St 14/1012 

  
6 Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung, soweit sie in 

nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
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7 Fragen von Ausschussmitgliedern gemäß § 18 der Geschäftsordnung, 

soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

  
8 Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 18 der Geschäftsordnung, 

soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

  
Xanten, 12.06.2017 
 
gez. 
Görtz 
Bürgermeister 
 
 
 
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten – DBX 
Anstalt öffentlichen Rechts 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 

für den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage 
 
 
 
Gemäß § 9 der Entwässerungssatzung des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten vom 
15.09.2006 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht, dass der  
 
Schmutzwasserkanal in der Heinrich-Hegmann-Straße im Ortsteil Xanten-Wardt im 
Bereich von der Hohen Straße bis zum Grundstück Heinrich-Hegmann-Straße 24 
(Hitzfeldhof)  
 
betriebsfertig hergestellt worden ist.  
 
Gemäß § 9 der o. g. Satzung wird darauf hingewiesen, dass jeder Anschlussberechtigte 
verpflichtet ist, sein Grundstück an die bestehende öffentliche Abwasseranlage anzuschließen, 
sobald Abwasser dort anfällt. 
 
Mit dieser öffentlichen Bekanntmachung ist der Anschlusszwang rechtswirksam geworden mit 
der Maßgabe, dass für den Anschluss an den Schmutzwasserkanal die auf den Grundstücken 
notwendigen Entwässerungseinrichtungen so zu erstellen sind, dass das Abwasser zukünftig in 
das Kanalsystem geleitet wird.  
 
Die bebauten Grundstücke sind innerhalb von drei Monaten nach dieser Bekanntmachung an 
den öffentlichen Kanal anzuschließen.  
 
Die Herstellung der Grundstücksanschlüsse vom Straßenkanal bis zur Grundstücksgrenze sind 
im Zusammenhang mit der Kanalverlegung vorgenommen worden. Die 
Entwässerungseinrichtungen auf den Grundstücken sind von den Grundstückseigentümern 
selbst zu erstellen. Die Einrichtungen werden vom Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten 
entsprechend § 13 der Entwässerungssatzung abgenommen. Die ordnungsgemäße 
Fertigstellung der Einrichtungen kann auch durch Vorlage einer Unternehmerbescheinigung 
Abwasser durch den Grundstückseigentümer nachgewiesen werden.   
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Es wird darauf hingewiesen, dass eine Abnahme durch den Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten 
nur erfolgen kann, wenn so rechtzeitig informiert wurde, dass bei noch offenen Leitungsgräben 
die Anschlussleitungen überprüft werden können.  
 
Das Niederschlagswasser von befestigten Oberflächen ist auf den Grundstücken zu verrieseln 
(Untergrundverrieselung). Die Untergrundverrieselung des Niederschlagswassers stellt eine 
Einleitung in das Grundwasser dar. Dafür ist nach § 49 Landeswassergesetz NW eine 
wasserbehördliche Erlaubnis erforderlich, die durch die Grundstückseigentümer bei dem 
Landrat des Kreises Wesel – Fachbereich Wasserwirtschaft – über den Dienstleistungsbetrieb 
Stadt Xanten zu beantragen ist.  
 
Es wird darauf verwiesen, dass die Einleitung von Niederschlagswasser in den 
Schmutzwasserkanal eine Ordnungswidrigkeit darstellt, die nach der Entwässerungssatzung mit 
einer Geldbuße bis zu 50.000,00 € geahndet werden kann. Die rechtswidrige Einleitung 
verpflichtet darüber hinaus zur Beseitigung des Fehlanschlusses, was im Allgemeinen mit 
erheblichen Kosten verbunden ist.  
 
Xanten, 19.06.2017 
 
Dienstleistungsbetrieb  
Stadt Xanten 
 
gez. 
 
Rodiek 
Vorstand 
 


